
Tarifnachrichten
Für die Beschäft igten des 
pfälzischen Kfz-Handwerks
5. Dezember 2019

IG METALL
Bezirk Mitte

Beschäftigte sollen Wandel in der Automobilbranche zahlen

Arbeitgeber kündigen Tarifverträge

Du absolvierst gerade eine 
Ausbildung im Kfz-Handwerk? 

Du bist noch kein Mitglied der 
IG Metall?

Wenn du dir einen Anspruch 
auf die Übernahme nach der 
Ausbildung sichern willst, 
musst du noch vor dem 31. 
Dezember 2019 Mitglied der 
IG Metall werden.

Sicher dir deine Übernahme 
nach Ende der Ausbildung 
- Jetzt noch schnell Mitglied 
werden!

Der Landesinnungsverband Kraftfahrzeugge-
werbe Rheinland-Pfalz hat mit Schreiben vom 
29. November eine ganze Reihe von Tarifver-
trägen für das Kfz-Gewerbe der Pfalz aufge-
kündigt. Begründung: Den Umbrüchen in der 
Automobilbranche könne auf der Grundlage 
der bestehenden Tarifverträge nicht adäquat 
begegnet werden, diese müssten moderni-
siert und neu verhandelt werden. 

Wer glaubt, dass solche Neuverhandlungen 
Verbesserungen für die Beschäftigten und die 
Auszubildenden bringen würden, begibt sich 
auf den Holzweg – natürlich wollen die Arbeit-
geber Verschlechterungen durchsetzen. Die 
Liste der gekündigten Tarifverträge zeigt, wo 
die Arbeitgeber Hand anlegen wollen: Dauer 
der Arbeitszeit und des Jahresurlaubs, Zu-
schläge, vermögenswirksame Leistungen, 
Kündigungsschutz und Verdienstsicherung 
für ältere Beschäftigte, Übernahme der Aus-
zubildenden, betriebliche Sonderzahlung und 
… und … und.  Liebe Kolleginnen und Kol-
legen – jetzt wird es ernst. 

Die Kündigung der Tarifverträge zwingt uns 
zum Handeln: Zum einen müssen wir stärker 
werden, um unsere Tarifverträge zu verteidi-
gen. Dazu brauchen wir euch alle. Die IG Me-
tall im Kfz-Gewerbe der Pfalz ist so stark, so 
viele Mitglieder sie hat. Wenn wir stark sind, 
können wir unsere tarifl ichen Errungenschaf-
ten gemeinsam verteidigen.

Zum zweiten: Die Tarifverträge gehen nach 
dem Ende der Kündigungsfrist in eine soge-
nannte juristische Nachwirkung über. Dann 
gelten sie nur noch für diejenigen verbindlich, 
die bereits Mitglied der IG Metall sind. Also: 
Man kann sich jetzt noch durch eine Mitglied-
schaft in der IG Metall die Rechte aus den Ta-
rifverträgen sichern! Deshalb: Jetzt Mitglied 
werden und die Tarifverträge für sich sichern! 
Nicht-Mitglieder haben keinerlei Anspruch 
aus der Nachwirkung eines Tarifvertrags. 

Ganz wichtig: Keine Zusatzvereinbarungen 
oder neue Arbeitsverträge unterschreiben. 
Damit könnte man die Errungenschaften der 
Tarifverträge verlieren. Oft greifen Arbeitge-

ber zu genau 
diesem Trick. 
Bei Fragen den 
Betriebsrat oder 
die IG Metall an-
sprechen!

Duchblick nicht verlieren!



Jetzt gilt: 

Rechte sichern & 
verteidigen 
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Tarifv ertrag Kündigung zum
Manteltarifvertrag (36 Stunden Arbeitszeit, 30 
Tage Urlaub, Eingruppierungssystem, Urlaubs-
geld, Zuschläge u.v.m.)

29. Februar 2020

Tarifvertrag über betriebliche Sonderzahlungen 
(Weihnachtsgeld) 31. März 2020

Tarifvertrag Verdienstsicherung und Kündigungs-
schutz für ältere Arbeitnehmer (Arbeiter und An-
gestellte)

31. Dezember 2019

Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen 31. Dezember 2019

Tarifvertrag zur Übernahme der 
Auszubildenden 31. Dezember 2019

Tarifvertrag Entgeltumwandlung zur Verbesse-
rung der Altersvorsorge 31. Dezember 2020

Wer sich die Rechte 
aus den Tarifverträgen 
des Kfz-Handwerks noch 
sichern will, der muss VOR Ablauf der Kün-
digungsfrist der einzelnen Tarifverträge Mit-
glied der IG Metall werden! Wer seine bisher 
gültigen Arbeitsbedingungen nach Tarifvertrag 
bewahren und auch in Zukunft verbessern will, 
der muss JETZT Mitglied der IG Metall wer-
den!

WICHTIG: Vor Ablauf der Kündigungsfrist 
Mitglied der IG Metall werden.


